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Verschiedene, an die Öffentlichkeit gelangte Fälle von Lohndumping in Basel-Stadt schockieren zu 
Recht die Öffentlichkeit. Es ist inakzeptabel, dass Schweizer Löhne untergraben werden. 

Für die Kontrolle der Arbeitsbedingungen ist nicht der Regierungsrat zuständig. Alle Unternehmen 
in Branchen, die nicht einem allgemeinverbindlichen Gesamtarbeitsvertrag unterstellt sind, müssen 
von der Tripartiten Kommission (TPK) begutachtet und kontrolliert werden. 

Deren Aufgabe ist also klar: Der TPK obliegt im Rahmen der flankierenden Massnahmen zur 
Personenfreizügigkeit die Pflicht, den Arbeitsmarkt in Branchen ohne allgemeinverbindlich erklärte 
Gesamtarbeitsverträge zu überprüfen, Verstösse zu melden, Einigungsverfahren einzuleiten und 
unter gewissen Bedingungen bei der Regierung den Erlass von Normalarbeitsverträgen zu 
beantragen. Die heutige TPK hat seit Einführung der Personenfreizügigkeit noch nie einen 
Normalarbeitsvertrag verlangt. 

Nun haben wir festgestellt, dass die TPK in ihrer heutigen Zusammensetzung dieser Aufgabe nicht 
genügend nachkommt. Es finden zu wenige Kontrollen statt und es wurden offenbar keine 
kantonalen Risikobranchen definiert. Insgesamt fehlt die Offenlegung einer Strategie. Die 
Bevölkerung vertraut den flankierenden Massnahmen zur Personenfreizügigkeit jedoch nur, wenn 
deren Umsetzung gewährleistet und Transparenz über das Funktionieren der TPK gewährleistet 
ist. Denn Lohndumping muss auch in Basel-Stadt entschieden bekämpft werden, wozu es eine 
handlungsfähige TPK braucht. 

In diesem Zusammenhang bitte ich den Regierungsrat um die Beantwortung folgender Fragen: 

1. Verfügt die TPK über ausreichend Ressourcen, um eine wirksame Arbeitsmarktkontrolle 
durchzuführen? 

2. Warum kontrolliert die TPK Basel-Stadt im vergleich zu anderen TPKs (z.B. Kanton Genf) viel 
weniger Unternehmen? 

3. Wieso besteht über das Vorgehen der TPK keine Klarheit in der Öffentlichkeit? 

4. Definiert die TPK ausreichend und vor allem längerfristig kantonale Risikobranchen? 

5. Wie definiert die TPK Lohndumping? 

6. Nach welchen Kriterien werden die Organisationen ausgesucht, die ein Vorschlagsrecht für 
die Mitglieder der TPK haben? 

7. Ist die TPK gewillt, mittels detaillierter Berichterstattung (im Rahmen ihrer Befugnisse) für 
mehr Transparenz zu sorgen? 
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